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N i e d e r s c h r i f t 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Beginn: 17:05 Uhr 

Ende: 19:10 Uhr 

Ort: Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef 

Einladungsdatum: 12.03.2015 

Nachtragsdatum: Kein Nachtrag  
 

 

Vorsitzender: Elisabeth Keuenhof 

Schriftführer/in: Sonja Trimborn 

Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzende/r 
Keuenhof, Elisabeth CDU    
stellv. Vorsitzende/r 

Precker, Axel SPD    
Ratsmitglieder 

Berger, Claudia CDU    
Chillingworth, Harald Die Unabhängigen    
Dahm, Mario SPD    
Höhner, Hans Peter CDU    
Osterhaus-Ehm, Regina CDU    
Pasch, Rainer CDU    
Reuter, Thomas GRÜNE    
Wallau, Thomas CDU    
Walterscheid, Theo CDU    
Weisel, Gerd Die Linke    
sachkundige Bürger/innen 

Brodka, Karl Heinz Die Unabhängigen    
Gangl, Maurice SPD    
Henscheid, Wolfgang SPD    
Klee, Andreas GRÜNE    
Lehmann, Bodo Erich FDP    
Wagner, Simone SPD    
stellv. sachkundige Bürger/innen 
Käßner-Gelf, Elke CDU  vertrat Herrn Jörg Friedrichs 
  

Kania, Günter CDU  vertrat Frau Lea Keuenhof 
Meyer, Hanna SPD  vertrat Frau Deisenroth-

Specht 
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Von der Verwaltung waren anwesend: 

Frau Wittmer, Leiterin Amt für Stadtplanung und –entwicklung 
Herr Walter, Zentrale Steuerung und Service 
Herr Schüßler, Amt für Stadtplanung und –entwicklung 
Frau Muranko, Stadtbetriebe Hennef AÖR 
Frau Steffan, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
Gäste: 

Herr Niedermeyer, MWM, Aachen 
Frau Wennmacher, MWM, Aachen  
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TOP Beratungsgegenstand Beschluss 

Nr. 

 
 Öffentliche Sitzung  

1 

 
Beschlussvorlagen 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

2 

 
Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers 
 

 

  
  

Frau Keuenhof verpflichtete Frau Elke Käßner-Gelf in feierlicher Form mit folgen-
dem Wortlaut: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze be-
achten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde erfüllen werde.“ 
 

  
  
  
  
  

3 

 
Beschluss zur Tagesordnung 
 

19 

  
  

Zu Beginn der Sitzung wurden zwei Tischvorlagen verteilt. 
 
Frau Keuenhof eröffnete die Sitzung und begrüßte Herrn Niedermeyer und Frau 
Wennmacher vom Büro MWM aus Aachen zu TOP 5.  
 
Die Ausschussvorsitzende schlug vor, die Tischvorlage zum Antrag der CDU-
Fraktion vom 17.03.2015 unter TOP 4.1  zu behandeln, und die zweite Tischvorla-
ge über die geänderten Bewertungsbögen zur Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Hennef (Sieg) unter TOP 5 zu behandeln (siehe Anlage 1 
und 2).  
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hen-
nef (Sieg) beschloss einstimmig die Tagesordnung in der nunmehr vorliegenden 
Form.  
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 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

4 

 
Leitbild für die Hennefer Dörfer 
 

20 

  
  

Frau Keuenhof stellte dem Ausschuss die Dorfkoordinatorin, Frau Muranko, vor. 
Es kam zu einer angeregten Diskussion.  
 
Frau Muranko erklärte die Funktion einer Dorfkoordinatorin und erläuterte die Ziele 
und Aufgaben. 
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss einstimmig:  

Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz stimmt dem „Leitbild für die 
Hennefer Dörfer“ zu und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung in den 
nächsten Jahren.  
 

  
  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

4.1 

 
Antrag der CDU-Fraktion vom 17.03.15 
 

21 

  
  

Herr Klee (Bündnis 90 / Die Grünen) merkte an, dass die Tischvorlage (Anlage 1 
ist beigefügt) zu kurzfristig verteilt worden sei.  
 
Frau Keuenhof räumte eine zwei minütige Lesepause für alle Ausschussmitglieder 
ein.  
 
Es kam zu einer angeregten Diskussion und Frau Wittmer beantwortete die Fra-
gen seitens der Ausschussmitglieder.  
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) beschloss einstimmig bei einer Enthaltung seitens der FDP-
Fraktion: 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu erstellen, das die Zukunft der Dör-
fer, die im neuen Flächennutzungsplan nicht als Baufläche dargestellt werden, 
gewährleistet.  
 

  
  
 Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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5 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
1. Antrag der CDU-Fraktion vom 03.03.2014 zur Kleingartenan-
lage in Weldergoven 
2. Antrag der SPD-Fraktion vom 28.01.2014 zur Streichung 
Wohnbaufläche in Lanzenbach 
3. Antrag der FDP-Fraktion vom 05.11.2014   
4. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

22-48 

  
  

Frau Wittmer erklärte dem Ausschuss die heutige Vorgehensweise und fasste 
zusammen, dass es sich bei dem Beschlussvorschlag Nr. 1 um einen Antrag aus 
der Politik handele, der heute nicht zur Abstimmung stehe, da die Zuständigkeit 
beim Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung liegt.  
 
Frau Wittmer erläuterte, dass es sich bei den geänderten Bewertungsbögen der 
Tischvorlage um redaktionelle Änderungen handele.  
 
In der Zeit von 18.00 -18.02 Uhr wurde die Sitzung unterbrochen, um den Aus-
schussmitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Tischvorlage zu lesen und sich zu 
beraten. 
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) empfahl einstimmig, der Ausschuss für Stadtgestaltung und 
Planung möge beschließen:  
 

Die Ausführungen der Verwaltung zum Antrag der SPD-Fraktion vom 28.01.2014 
„Streichung der Wohnbaufläche in Lanzenbach aus dem FNP-Entwurf“, der mit B 
94, B 166, B 204, B203 und B 253 behandelt sind, werden zustimmend zur 
Kenntnis genommen.  
 
Es bestand Einvernehmen, dass den Fraktionen die Möglichkeit eingeräumt wer-
den soll, bei Beschussvorschlag Nr. 5 und Nr. 6 über einzelne Flächen abzustim-
men.  
 
Beschlussvorschlag Nr. 3 Antrag der FDP-Fraktion: 
 
Einige Ausschussmitglieder plädierten dafür, das  Verfahren zur Erarbeitung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Hennef (Sieg) fortzuführen. 
 
Frau Keuenhof schlug vor, über den FDP-Antrag vom 05.11.2014 abstimmen zu 
lassen.  

 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) empfahl mehrheitlich bei einer Ja-Stimme der FDP-Fraktion 
und den restlichen Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der 
Fraktion „Die Linke“ , der Fraktion „Die Unabhängigen“ sowie den Gegen-
stimmen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, der Ausschuss für Stadtge-
staltung und Planung möge beschließen: 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion vom 05.11.2014 wird abgelehnt. 
Das Verfahren zur Erarbeitung eines neuen Flächennutzungsplans wird fortge-
führt.  
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Beschlussvorschlag Nr. 5 : 

Bei Nr. 5 sei der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz zuständig und 
ergänzte B 42/ B133 und korrigierte die Flächen B 281 (Käsberg), die entfalle. 
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) empfahl einstimmig, der Ausschuss für Stadtgestaltung und 
Planung möge beschließen:  
 
Dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den eingegangenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit, hier neu für B 082, B 133, B 168, B 179,B 268,B 276,B 
277,B 278, B 279,B 280, B 281 und B 282 wird zugestimmt. 
 
Siehe Einzelbeschlüsse:  
 
 
Antragsflä-
che  
/Ort 

Verwaltungs-
vorschlag 

Beschluss Abstimmungsergebnis 

B 42  
Kurscheid 

Südliche Teilfläche 
nicht darstellen/ 
östliche Teilfläche 
darstellen 

wie  
Verwaltungs- 
vorschlag 

Einstimmig beschlossen 

B 82 
Hüchel 
 

Dornröschenweg  
darstellen 

darstellen Einstimmig beschlossen 

B 133 
Stadt  
Blankenberg 

nicht  
darstellen 

gesamte 
Fläche entlang 
Eitorfer Straße 
darstellen 

Mehrheitlich 
5 Ja-Stimmen SPD 
9 Ja-Stimmen CDU 
1 Ja Stimme Die Linke 
1 Ja-Stimme FDP 
2 Ja-Stimmen/ Die Un-
abhängigen 
2 Gegenstimmen Bünd-
nis 90 / Die Grünen 

B 148 
Lanzenbach 

nicht 
darstellen 

darstellen Mehrheitlich 
5 Ja-Stimmen SPD 
1 Ja-Stimme FDP 
1 Ja-Stimme Linke 
2 Ja-Stimmen Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen 
9 Gegenstimmen CDU 
2 Gegenstimmen/ Die 
Unabhängigen  
 

B 168 
Lanzenbach  

nicht darstellen nicht darstellen Einstimmig beschlossen 

B 179 
Bierth 

Wohnbaufläche  
darstellen  

Wohnbaufläche 
darstellen  

Einstimmig beschlossen 
 
 
 
 
  

B 268 
Hüchel 

Sterntalerweg 1 
Bautiefe darstellen 

darstellen  Mehrheitlich bei  
2 Ja-Stimmen Bündnis 
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90/Die Grünen sowie 
allen Gegenstimmen der 
restlichen Fraktionen  

B 276 
Uckerath 

weiterhin als Grün-
fläche 
darstellen 

wie Verwal-
tungsvorschlag 

Einstimmig beschlossen 

B 277 
Kningelthal 

nicht darstellen wie  
Verwaltungs-
vorschlag 

Einstimmig beschlossen 

B 278 
Adscheid  
(Heimatver-
ein) 

weiterhin  
darstellen 

nicht darstellen  Einstimmig beschlossen 

B 279 
Adscheid 

vorderer Teil 
Wohnbaufläche/ 
rückwärtiger Teil 
nicht darstellen 

wie  
Verwaltungs-
vorschlag  

Einstimmig beschlossen 

B 280 
Käsberg 

nicht darstellen wie 
Verwaltungs-
vorschlag 
 

Einstimmig beschlossen 

B 282  
Süchter-
scheid 

weiterhin als  
Wohnbaufläche 
darstellen  

wie  
Verwaltungs-
vorschlag 

Einstimmig beschlossen 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag Nr. 6 fällt ebenfalls in die Zuständigkeit des Ausschusses für 
Dorfgestaltung und Denkmalschutz 
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) empfahl einstimmig, der Ausschuss für Stadtgestaltung und 
Planung möge beschließen:  
 

Dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu den eingegangenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit wird zugestimmt. (vertagt vom 11.11.2014 und 19.11.2014). 
außer siehe Einzelbeschlüsse:  
 
Antragsflä-
che/ 
Ort 

Verwaltungs- 
vorschlag 

Beschluss Ergebnis Abstimmung 
 

B 169 
Dahlhausen 

nur Satzungsflä-
che 
darstellen 

Komplett  
darstellen 

Mehrheitlich  
5 Ja-Stimmen SPD 
1 Ja-Stimme Linke 
2 Ja-Stimmen Bündnis 
90 / Die Grünen 
9 Gegenstimmen CDU 
2 Gegenstimmen/ Die 
Unabhängigen 
1 Enthaltung FDP 

B 173 
Stadt 
Blankenberg 

2 Flächen für 
temporäres Par-
ken  

Fläche Auf dem 
Berg nicht 
darstellen 

Einstimmig beschlossen 
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darstellen Alternativlö-
sung am Fried-
hof darstellen 

B 183 
Westerhau-
sen 
 

nicht darstellen nicht darstellen Mehrheitlich  
5 Ja-Stimmen SPD 
2 Ja-Stimmen Bündnis 
90 /Die Grünen 
2 Ja-Stimmen Die Un-
abhängigen 
1 Ja-Stimme  FDP 
2 Ja-Stimmen CDU 
4 Gegenstimmen CDU 
3 Enthaltungen CDU 
 

B 189 
Hüchel 

nicht darstellen  mit einer Bau-
tiefe entlang 
Sterntalerweg 
darstellen 

Mehrheitlich  
5 Ja-Stimmen SPD 
2 Ja-Stimmen Bündnis 
90 / Die Grünen 
1 Ja-Stimme Linke 
9 Gegenstimmen CDU 
2 Gegenstimmen /Die 
Unabhängigen 
1 Enthaltung FDP 
 

B196 
B 220 
Hüchel 

nicht darstellen mit einer Bau-
tiefe entlang  
Dornröschen-
weg darstellen 

Einstimmig beschlossen  

B 198  
Rott 

nicht darstellen mit einer Bau-
tiefe entlang  
„Zum Hexen-
busch“ darstel-
len 
 

5 Ja-Stimmen SPD 
1 Ja Stimme Linke 
1 Ja-Stimme FDP 
2 Ja-Stimmen Bündnis/ 
Die Grünen 
2 Gegenstimmen/ Die-
Unabhängigen 
9 Gegenstimmen der 
CDU 
 

B 144 
Westerhau-
sen 
 

nicht darstellen nicht darstellen 5 Ja-Stimmen SPD 
2 Ja-Stimmen Bündnis 
90 /Die Grünen 
1 Ja-Stimme FDP 
1 Ja-Stimme Linke 
3 Ja-Stimmen CDU 
2 Gegenstimmen/ Die 
Unabhängigen  
6 Enthaltungen CDU 

B 180 
Auel  

weiterhin  
darstellen 

weiterhin dar-
stellen  

9 Ja-Stimmen CDU 
2 Ja-Stimmen Bündnis 
90/ Die Grünen 
1 Ja-Stimme FDP 
2 Ja-Stimmen Die Un-
abhängigen 
5 Enthaltungen SPD 
1 Enthaltung Linke 
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Beschussvorschlag Nr. 7: 
 
Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt 
Hennef (Sieg) empfahl einstimmig, der Ausschuss für Stadtgestaltung und 
Planung möge beschließen: 

 
7. Aufbauend auf den vorgelegten Darstellungsvorschlägen B 004 bis ein-

schließlich B 282 ist der Entwurf des Flächennutzungsplans zu erarbeiten. 
(vertagt vom 11.11.2014 und 19.11.2014) 

 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis: mehrere Beschlüsse zu diesem TOP 
  
  

6 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 04.1/1B Hennef (Sieg) – 
Bröl, Alter Weg / Flutgraben 
 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3Abs. 
1 BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
(Empfehlung an den Stadtrat) 
 
2. Umstellung des Aufstellungsverfahrens auf das beschleunig-
te Verfahren gem. § 13a BauGB  
 
3. Vorstellung und Beschluss des Entwurfs der 1. Änderung 
 
4. Beschluss über die Öffentliche Auslegung gem. §13a i.V.m.  
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

49 

  
  

Der Ausschuss für Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der 
Stadt Hennef (Sieg) beschloss einstimmig: 

 
Zu T 1, Polizei NRW  

Mit Schreiben vom 14.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Zufahrt zum Plangebiet liegt in schlecht einsehbaren Kurvenbereich. Je 
nach Einzelhandelsunternehmen muss mit erhöhtem Unfallaufkommen bei 
Linksabbiegern gerechnet werden.  
An Abstellplätze für LKW nachts ist zu denken. 
 
Abwägung: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die zulässigen Nutzungen in-
nerhalb des Gewerbegebietes bleiben wie im Ursprungsplan bestehen 
bzw. es werden Einzelhandelsnutzungen, die verkehrsintensiv sind, einge-
schränkt bzw. sogar ausgeschlossen. Von einer erhöhten Verkehrsbelas-
tung wird daher nicht ausgegangen. An der Erschließung der Grundstücke 
über den „Alten Weg“ soll auch zukünftig festgehalten werden. Der Stra-
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ßenbaulastträger hat dieser Anbindung im Verfahren nicht widersprochen. 
 
Derzeit sind auf der Fläche ausreichend Stellplätze für LKWs vorhanden. 
Wenn Neubauten / Umnutzungen geplant sind, wird im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens die Schaffung von ausreichend Stellplätzen für 
LKW geprüft. 
 
 
Zu T 2, Kampfmittelbeseitigungsdienst  

Mit Schreiben vom 20.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es besteht der konkrete Verdacht auf Kampfmittel (militärische Anlage im 
2. Weltkrieg auf Teilfläche), Empfehlung der Überprüfung der Fläche 
(Kampfmitteluntersuchung). 
 
 
Abwägung: 
Der Anregung wird Rechnung getragen. Die Fläche ist bereits bebaut und 
vollständig versiegelt, so dass durch die geplante Änderung grundsätzlich 
keine Tiefbauarbeiten neu ausgelöst werden. Im Rahmen eines Bauge-
nehmigungsverfahrens für Neuerrichtung, Änderung oder Abbruch bauli-
cher Anlagen sind Untersuchungen auf der angesprochenen Fläche 
durchzuführen. In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenom-
men: 
 
Kampfmittel 
Gemäß Schreiben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 20.10.2014 besteht 

der konkrete Verdacht auf Kampfmittel. Eine Überprüfung der Flächen auf 
Kampfmittel wird empfohlen. 
Die Beantragung der Überprüfung erfolgt über das Formular „Antrag auf Kampfmit-

teluntersuchung“ auf der Internetseite des Kampfmittelräumdienstes 
(www.brd.nrw.de). Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese 
bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzu-

schiebenden Bereiches und der weiteren Vorgehensweise bittet der Kampfmittel-
räumdienst um eine Terminabsprache für einen Ortstermin. Bei Kampfmittelfunden 
während der Erd-/Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die 

nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu ver-
ständigen. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf 
das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzuschieben-

den Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird ebenfalls um Absprache mit 
dem Kampfmittelräumdienst gebeten. Über die in der Karte gekennzeichnete ge-
räumte Fläche hinaus existieren keine Aussagen zu Kampfmittelvorkommen im 

Geltungsbereich dieses Bebauungsplans. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit 
kann nicht gewährt werden. Bei Kampfmittelfunden während der Erd-/Bauarbeiten 
sind die Arbeiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle 

oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen. 
Sollten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung (Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare Arbeiten) vorgesehen sein, 

wird eine Tiefensondierung / Sicherheitsdetektion empfohlen. Die Vorgehensweise 
ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland, Außenstelle Kerpen, abzu-
stimmen. 
 
Zu T 3 Rhein-Sieg-Kreis  
Mit Schreiben vom 4.11.2014 
 
Stellungnahme: 

http://www.brd.nrw.de/
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Bedenken hinsichtlich des Immissionsschutzes, im eingeschränkten Ge-
werbegebiet sollen nur Personal- bzw. Betriebsinhaber ausnahmsweise 
zugelassen werden. 5 Wohnungen für Personal- und Betriebsinhaber wer-
den in frei verfügbaren Wohnraum umgewandelt. Betriebswohnungen wird 
höheres Maß an Immissionen zugemutet. Im Allgemeinen lägen wie hier 
im Gewerbegebiet zu erwarten keine gesunde Wohnverhältnisse vor. Die 
unter Zif. 1.1.2. Nr. 4 aufgeführte textliche Festsetzung wird für praktisch 
nicht umsetzbar gehalten, da sich die Einhaltung der Richtwerte durch die 
noch anzusiedelnden Gewerbegebiete bestimmen. Es wird vorgeschlagen, 
Betriebe der Abstandsklassen I-VII der Abstandsliste NRW vom 
06.06.2007 sowie Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad auszuschließen, 
da nur mischgebietstypische Nutzungen zugelassen werden. 
Hinweis an die Ab- /Niederschlagswasserbeseitigung: Nachweis gem. 
RdErl zum § 51a LWG vom 18.05.1998. 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen. Die Ener-
gieeffizienz möglicher Baumaßnahmen ist zu berücksichtigen und der Ein-
satz erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und 
Strom zu prüfen. 
 
Abwägung: 
Der Anregungen zum Immissionsschutz wird gefolgt. Es sind nunmehr nur 
Wohnungen für Aufsichts- und Betriebspersonal zulässig, denen ein höhe-
res Maß an Immissionen zugemutet werden kann. Die bestehenden Rege-
lungen zu zulässigen Gewerbebetrieben werden vom Ursprungsplan über-
nommen. Die heute zulässigen Einzelhandelsbetriebe und sonstigen Ge-
werbebetriebe mit Verkaufsfläche für den Verkauf an letzte Verbraucher 
werden eingeschränkt, um Gewerbeflächen weiter für gewerbliche Nut-
zungen vorzuhalten. Ziel der ersten Änderung ist lediglich die Einschrän-
kung der heute zulässigen Einzelhandelsnutzungen. Weitere Nutzungen 
wie Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Speditionen, Schrottplätze, 
Tankstellen sowie Anlagen für sportliche Zwecke oder Vergnügungsstätten 
werden ebenfalls ausgeschlossen, auch aufgrund ihrer Immissionsrele-
vanz hinsichtlich der östlich angrenzenden Wohnbebauung.  
 

         Der Anregung, Betriebe der Abstandklassen I-VII der Abstandsliste NRW 
vom 07.07.2007 auszuschließen wird nicht gefolgt. Durch die Festsetzung 
des eingeschränkten Gewerbegebietes wird schon nutzungsbezogen ge-
gliedert, so dass angesichts der geringen Größe des Gewerbegebietes ei-
ne weitere nutzungsbezogene Feingliederung nicht notwendig ist. Anhalts-
punkte für die Ansiedlung von Betrieben, deren Immissionsverhalten nicht 
oder nicht nur durch Geräusche, sondern auch durch z. B. Geruch, Staub 
oder Erschütterungen beeinflusst wird, liegen nicht vor und sind aufgrund 
der Größe und baulichen Struktur des Gebietes auch nicht zu erwarten. 
Sofern hier im Einzelfall relevante Auswirkungen durch einzelne Vorhaben 
zu erwarten sind, kann dem im Rahmen des (Bau-) Genehmigungsverfah-
rens Rechnung getragen werden. Insoweit kann über § 15 BauNVO eine 
Einzelfallprüfung unter Zugrundelegung der einschlägigen öffentlichen und 
privaten Regelwerke (z.B. TA-Luft; GIRL, DIN 4150) erfolgen, die zu einer 
Versagung der Genehmigung oder Zulassung unter Auflagen führen kann. 
Dem Schutz der angrenzenden Wohnbebauung ist damit ausreichend 
durch die bislang  bestehende Festsetzung als eingeschränktes Gewerbe-
gebiet Rechnung getragen. 

 
Der Hinweis zur Beseitigung des Niederschlagswassers wird zur Kenntnis 
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genommen. Ein entsprechender Hinweis wird in der Planänderung er-
gänzt. 
 
Wenn Festsetzungen der Bauleitplanung zu einer Einschränkung der Ei-
gentumsfreiheit von Grundstückseigentümern führen – wie dies bei Fest-
setzungen zur Energieeffizienz von Baumaßnahmen oder zum Einsatz von 
erneuerbarer Energie zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom 
im Plangebiet der Fall wäre – sind stets der Verhältnismäßigkeits- und 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Festsetzungen sind daher nur 
rechtmäßig, wenn sie sich entsprechend begründen lassen. Eine solche 
Begründung ist für Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Energieeffiz i-
enz von Baumaßnahmen oder erneuerbaren Energien in diesem Plange-
biet nicht gegeben, da sich das Planverfahren bewusst auf die  Änderung 
der Festsetzung zur Art der Nutzung im Plangebiet beschränkt. Alle übri-
gen Festsetzungen des Ursprungsplanes sind im Aufstellungsverfahren 
des Ursprungplans abschließend abgewogen und haben weiterhin Be-
stand. 
 
Die Energieversorgung im Plangebiet ist über bestehende Trassen gesi-
chert. Das Plangebiet ist bereits vollständig bebaut. Die Prüfung des Ein-
satzes  von erneuerbaren Energien wird in die Textlichen Festsetzungen 
zur 1. Änderung des BP Nr. 04.1/1B unter „Hinweisen“ aufgenommen. 
 
Zu T 4, Strassen.nrw  

Mit Schreiben vom 8.12.2014 
 
Stellungnahme: 
Hinweis auf Pkt. 3.1.1 „die vorhandenen öffentlichen Erschließungsanla-
gen bleiben von der Planänderung unberührt…erfolgt über die ausgebau-
te, städtische Straße zur Bundesstraße B478.“ Ggf. würde später ein 
Nachweis über die zukünftigen Verkehrsbelastungen, die durch das Vor-
haben entstehen, notwendig.  
Sollten Änderungen an klassifizierten Straßen notwendig werden, so gin-
gen diese Kosten zu Lasten der Stadt. 
Grundsätzlich keine Bedenken.  
 
Abwägung 
Der Hinweis, dass eventuelle Kosten durch Straßenumbaumaßnahmen am 
klassifizierten Netz zu Lasten der Stadt gehen, wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Durch das Planänderungsverfahren kommt es lediglich zum zusätzlichen 
Ausschluss von Nutzungen, so dass keine Verkehrsmehrbelastung zu er-
warten ist. Eine Nutzungsintensivierung wird durch den Ausschluss von 
zentren- und nahversorgungsrelevantem Einzelhandel nicht zugelassen.  
 
Der Nachweis über die Verkehrsbelastungen kann ggf. im Einzelfall im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft. 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stel-
lungnahme keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 
- PLEDOC vom 09.10.2014 
- AMPRION vom 09.10.2014 
- Westnetz vom 10.10.2014 
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- Landwirtschaftskammer NRW vom 13.10.2014 
- Landesbetrieb Wald und Holz vom 20.10.2014 
- Deutsche Flugsicherung vom 28.10.2014 
 
 
Zu B 1, RA L und J 

Mit Schreiben vom 29.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es wird Einspruch erhoben gegen die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 04.1/1B Hennef (Sieg) – Bröl, Alter Weg / Flutgraben. 
Das Grundstück liege in weiterhin in einem Gewerbegebiet, in dem ein 
Großteil der in einem Gewerbegebiet zulässigen Nutzung nach § 8 Abs. 2 
bzw. 8 Abs. 3 Bau NVO zulässigen Nutzungen auf dem betreffende 
Grundstück nicht zulässig sein sollen. Eine städtebauliche Begründung für 
einen so weitreichenden Eingriff sei nicht erkennbar. So fehle es z.B. an 
einer Erklärung, warum Land- und Gartenbaubetriebe, etc. nicht zulässig 
sein sollen. Gleiches gelte für die gem. §8 Abs. 3 Bau NVO ausnahmswei-
se zulässigen Nutzungen wie Anlagen für kirchliche, kulturelle … Zwecke 
oder Vergnügungsstätten. Bei ausgeschlossenen Betrieben wie Speditio-
nen, Fuhrparks, Bauhöfen sei zudem zu bedenken, dass wesentliche stö-
rende Betriebe ohnehin ausgeschlossen seien. Da diese Festsetzung so-
mit nicht dem Immissionsschutz diene, sei keine städtebauliche Begrün-
dung für den Ausschluss erkennbar. Im Hinblick auf den Ausschluss der 
„das Wohnen wesentlich störende Gewerbebetriebe“ sei zu berücksichti-
gen, dass nur noch wenig Nutzungen verblieben. 
Der Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen mit zentren- oder nahversor-
gerrelevanten Sortimenten der Hennefer Liste sei sehr einschränkend, da 
der Ausschluss nicht nur Kern- sondern auch Randsortimente beträfe. Da-
her sei nicht realistisch, dass sich hier Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten ansiedelten da diese einen gewissen Anteil an 
Randsortimenten benötigten, um wettbewerbsfähig zu sein. Vorliegend wä-
ren lediglich auf 10% der Verkaufsfläche zentrenrelevante Sortimente zu-
lässig.  
Die Bestandsgebäude seien auf Einzelhandelsnutzung zugeschnitten. Es 
bestehe noch Bestandsschutz, weil die Nutzung nicht endgültig aufgege-
ben wurde. Für die Aufnahme weiterer Einzelhandelsnutzung sei ein deut-
lich höherer Anteil an Randsortimenten (20%) erforderlich. 
Die Bitte um Berücksichtigung der bereits beantragten Einzelhandelsnut-
zung. Veränderungssperre sei überraschend gewesen, da eine Erteilung 
der Bauvorbescheide in Aussicht gestellt worden sei.  
Bitte von der Planung Abstand zu nehmen, bzw. um Verzicht der genann-
ten erheblichen Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten. 
 
Abwägung 
Die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes bleibt gewahrt, 
wenn auch eine Differenzierung der zulässigen Nutzungen, unter anderem 
zur Berücksichtigung des Immissionsschutzes der angrenzenden Wohn-
bebauung, erfolgt bzw. teilweise im Originalplan von 1992 bereits so fest-
gesetzt ist. Eine städtebauliche Steuerung nach § 1 Absätze 4 bis 10 der 
BauNVO ist hier sinnvoll, um eine der vorgefundenen Situation angemes-
sene und verträgliche Nutzungsdifferenzierung weiterhin zu ermöglichen.  
 
Die 1. Änderung steuert lediglich die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrie-
ben, die bislang uneingeschränkt zulässig waren. Nun sollen sich nur noch 
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Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten ansiedeln. Alle anderen 
Festsetzungen des Ursprungsplans bleiben bestehen. Die allgemein nach 
§ 8 Abs. 2 BauNVO Nr. 4 zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke sind 
bereits heute nicht zulässig. Daher schränkt die 1. Änderung den Grund-
stückseigentümer nicht mehr ein als bisher, da sich diese Nutzungen be-
reits seit Rechtskraft des Ursprungsplans 1992 nicht ansiedeln konnten.  
 
Auch die nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen sind seit Rechtskraft des Bebauungsplans 1992 nicht zulässig. 
Die vorhandene Bebauung und die Grundstückszuschnitte sind damit nicht 
für diese Nutzungen ausgelegt. Die Einschränkungen hinsichtlich der zu-
lässigen Nutzungen bestehen seit über 20 Jahren. Durch die 1. Änderung 
kann somit nicht von weitreichenden Eingriffen in die Nutzungsmöglichkei-
ten ausgegangen werden.  
 
Der Ausschluss von Garten- und Landbaubetrieben begründet sich aus 
dem Flächenverbrauch dieser Betriebe. Diese sind als privilegierte Vorha-
ben grundsätzlich im Außenbereich zulässig und dort aufgrund ihrer Nut-
zung, Erscheinung und Flächenbedarfes städtebaulich sinnvoller. Die An-
siedlung dieser Nutzungen auf Gewerbeflächen, die im Stadtgebiet Hen-
nefs eher rar sind, ist daher zu vermeiden. Beide Nutzungen bieten sich 
aufgrund der vorhandenen kleinteiligen und vollständig bebauten bzw. ver-
siegelten Situation zudem nicht an. 
 
Der Ausschuss von Vergnügungsstätten ist damit begründet, dass diese 
die Eigenart des Gebietes negativ prägen würden. Auch stehen diese Nut-
zungen aufgrund ihrer Immissionsrelevanz (erhöhtes Verkehrsaufkommen, 
Nachtbetrieb) in Konflikt zur direkt östlich angrenzenden Wohnbebauung. 
 
Der Ausschluss von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke ist begründet in dem städtebaulichen Gesamtkonzept der 
Stadt Hennef. Für die ausgeschlossenen Nutzungen sind Standorte in 
besserer Zuordnung an anderer Stelle genügend vorhanden. Ziel hier ist 
es, Flächen für Produktions- und Dienstleistungsbetriebe zu sichern, die 
auf diese Gebietskategorie „Gewerbegebiet“ angewiesen sind. Wie bereits 
in der Begründung zur 1. Änderung aufgeführt, besteht in Hennef ein gro-
ßer Bedarf an gewerblichen Bauflächen. Im Rahmen der zur Zeit laufen-
den Flächennutzungsplan – Neuaufstellung in Hennef wurde ermittelt, 
dass kaum noch planungsrechtlich gesicherte Gewerbeflächen zur Verfü-
gung stehen. Daher sind die bereits ausgewiesenen Gewerbeflächen für 
diese Nutzung vorzuhalten.   
 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Hennef (Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Hennef; erstellt im Auftrag der Stadt Hennef, erarbeitet von Dr. Jea-
nette Waldhausen, Geografisches Institut der Universität Bonn vom Juni 
2011) als Orientierungs- und Beurteilungsgrundlage legt dar, dass die An-
siedlung von zentrenrelevanten Kernsortimenten außerhalb der definierten 
Versorgungsbereiche negative städtebauliche Auswirkungen auf die zent-
ralen Versorgungsbereiche der Stadt Hennef durch die zu erwartenden 
Umsatzverteilungseffekte haben wird. Der Rat der Stadt Hennef hat das 
Einzelhandelskonzept am 26.03.2012 beschlossen. Der Rat hat die Ver-
waltung beauftragt, die im Einzelhandelskonzept formulierten Ziele bei wei-
teren Planungen umzusetzen. Der in der Aufstellung befindliche Flächen-
nutzungsplan der Stadt Hennef stellt die zentralen Versorgungsbereiche 
für zentrenverträglichen großflächigen Einzelhandel dar. Die Fläche der 1. 



Sitzung des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 

25.03.2015 

17 

Änderung in Bröl liegt in keinem der im Einzelhandelskonzept ausgewie-
senen Versorgungsbereichen. Es wird für diesen Standort keine Ansied-
lung von „Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Ver-
kaufsfläche für den Verkauf an letzte Verbraucher mit zentrenrelevanten 
und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß „Hennefer Liste“ be-
fürwortet. Einzelhandel konzentriert sich in Hennef auf die definierten und 
städtebaulich geeigneten Standorte. Ziel ist die Sicherung und Stärkung 
der Versorgungsfunktion des Zentrums Innenstadt Hennef und Ortsmitte 
Uckerath sowie der Ortsmitten der Nahversorgungszentren in Stoßdorf, 
Geistingen und Warth, die einen nahen Wohngebietsbezug mit einer ent-
sprechend großem Kundeneinzugsraum aufweisen, zu sichern und zu 
stärken. Daher sollte grundsätzlich auch die Zulassung von Einzelhandel in 
Gewerbegebieten ausgeschlossen bleiben. Um das Ziel Erhaltung und 
Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche umzusetzen, müssen 
demnach nahversorgungsrelevante oder zentrenrelevante Einzelhandels-
nutzungen außerhalb der im dargestellten Zentren durch entsprechende 
Festsetzungen ausgeschlossen werden.  
 
Im Einzelhandelskonzept wurden zentrenrelevante Sortimente aufgrund 
der hier in der Hennefer Innenstadt vorkommenden spezifischen, lokalen 
Gegebenheiten untersucht. Diese Sortimentsdefinition, vom Rat 2012 als 
„Hennefer Liste“ beschlossen, ist der 1. Änderung zugrunde gelegt. 
 
Zur Bewertung möglicher städtebaulicher Auswirkungen kommt bei hier 
zulässigen Einzelhandelsbetrieben insbesondere der Anteil der zentrenre-
levanten Randsortimente eine entscheidende Bedeutung zu. Wie der Na-
me „Randsortiment“ bereits erkennen lässt, haben diese einen ergänzen-
den Charakter und sollen dem Kernsortiment deutlich nach Umfang und 
Gewichtigkeit untergeordnet sein. Mit 10% ist sowohl eine ökonomisch 
noch tragfähige als auch städtebaulich verträgliche Regelung gefunden 
worden. Bei einem - wie vorgeschlagen - größerem Anteil von 20% käme 
es zu einem Ungleichgewicht zwischen dann zulässigen Randsortimenten 
und dem Fachmarkt-Angebot der umliegenden zentralen Versorgungsbe-
reichen. Der Schwellenwert von max. 10% hat sich grundsätzlich in Hennef 
bewährt. Auf unterschiedlichen Ergänzungsstandorten mit zentrenrelevan-
ten Randsortimenten verteilt im gesamten Stadtgebiet Hennefs sind stets 
10% festgesetzt. Daher sind negative absatzwirtschaftliche Auswirkungen 
hier nicht zu vermuten, da diese an anderer Stelle auch auftreten würden. 
Das Einzelhandelskonzept belegt, dass bei fehlender Beschränkung der 
Randsortimente städtebaulich problematische Umsatzverteilungseffekte 
stattfinden würden. Das Einzelhandelskonzept empfiehlt eine solche Be-
schränkung der Randsortimente, um das Zentrum zu stärken. 
 
Der Hinweis auf In-Aussicht-Stellung einer Erteilung eines Bauvorbeschei-
des wird zur Kenntnis genommen. Dies ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplan – Verfahrens. 
 

1. Das Verfahren zur Aufstellung 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
04.1/1B Hennef (Sieg) – Bröl, Alter Weg / Flutgraben wird als be-
schleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB fortgeführt. 

 
2. Dem vorgestellten Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 

04.1/1B Hennef (Sieg) – Bröl, Alter Weg / Flutgraben wird zugestimmt. 
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3. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBL. I S. 954), wird der Entwurf der 1. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 04.1/1B Hennef (Sieg) – Bröl, Alter 
Weg / Flutgraben mit Text und Begründung für die Dauer eines Mo-
nats öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt 
werden kann, werden gem. § 13a i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfah-
ren beteiligt und zur Stellungnahme zu Planentwurf und Begründung 
innerhalb eines Monats aufgefordert. 

 
  
  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

7 

 
Anfragen 
 

 

  
  

Herr Brodka von der Fraktion „Die Unabhängigen“ fragte nach seinem Antrag zum 
Rad- und Fußweg entlang der Straße von Niederscheid nach Süchterscheid vom 
18.11.2014.  
 
Der Antrag liegt der Verwaltung vor. Es handelt sich um ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung. Sobald die Stellungnahme des Fachbereichs nach dem Abstim-
mungsgespräch mit dem Landesbetrieb Straßenbau zu dem Anliegen vorliegt,  
wird der Antragsteller informiert.  
 

  
  
  
  
  

8 

 
Mitteilungen 
 

 

  
  

Keine.  
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 Nicht öffentliche Sitzung 

9 
 
Beschlussvorlagen 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

10 

 
Anfragen 
 

 

  
  
  
  
 Keine 
  
  

11 

 
Mitteilungen 
 

 

  
  
 Keine. 
  
  
  
  
 
 
 
 
Elisabeth Keuenhof Sonja Trimborn  
Vorsitzende Schriftführerin 
 
 
 
gesehen 
 
 
  
  
Klaus Pipke 
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